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Text 

§ 777. (1) Von den auf den Gütern wegen der Fracht, der Bodmereigelder, der Beiträge zur großen 
Haverei und der Bergungs- und Hilfskosten (§§ 623, 679, 725, 751) haftenden Pfandrechten steht das 
wegen der Fracht allen übrigen nach; unter diesen übrigen hat das später entstandene vor dem früher 
entstandenen den Vorzug; die gleichzeitig entstandenen sind gleichberechtigt. Die Forderungen aus den 
von dem Schiffer aus Anlaß desselben Notfalls abgeschlossenen Geschäften gelten als gleichzeitig 
entstanden. 

(2) In den Fällen der großen Haverei und des Verlustes oder der Beschädigung durch rechtswidrige 
Handlungen kommen die Vorschriften des § 775 und im Falle des von dem Schiffer zur Abwendung oder 
Verringerung eines Verlustes nach Maßgabe des § 535, Abs. 3, bewirkten Verkaufs die Vorschriften des 
§ 764 und, wenn derjenige, für dessen Rechnung der Verkauf geschehen ist, das Kaufgeld einzieht, auch 
die Vorschrift des § 773 zur Anwendung. 


